
 
 

GRUNDSÄTZE ZUR JAHRESRECHNUNG 
 

 
1 RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE 

1.1 Angewendetes Regelwerk (Art. 28 FHG) 
Die Jahresrechnung der Gemeinde Glarus Nord wurde nach den Vorschriften des Gesetzes 
über den Finanzhaushalt des Kanton Glarus und seiner Gemeinden vom 3. Mai 2009 
(Finanzhaushaltsgesetz; FHG), der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kanton Glarus 
und seiner Gemeinden vom 21. April 2010 (Finanzhaushaltverordnung; FHV) und den 
Vorschriften des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) erstellt.  
 

1.2 Rechnungslegungsgrundsätze (Art. 58 FHG) 
Die Rechnungslegung zeigt ein Bild des Finanzhaushaltes, welches der tatsächlichen 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht. Sie richtet sich nach den Grundsätzen der 
Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der 
Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. 
 

1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Art. 59 bis 61 FHG) 
Sofern nichts Anderes aufgeführt wird, erfolgt die Bewertung der Bilanzpositionen nach dem 
Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, 
herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektion. 

Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen Nutzen 
erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden bei erstmaliger 
Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert 
am Bilanzstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der Finanzanlagen jährlich, der 
übrigen Anlagen periodisch, d.h. mindestens alle 5 Jahre stattfindet (von diesem Grundsatz 
wird abgewichen, falls bei der Überprüfung der Bewertung der Liegenschaft des 
Finanzvermögens keine wesentliche Veränderung des Verkehrswertes bzw. 
Anschaffungswertes festzustellen sind). 

Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen 
wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden zu Anschaffungs- 
bzw. Herstellkosten bilanziert und nach der angenommenen Nutzungsdauer degressiv 
abgeschrieben 

 

1.4 Abschreibungsmethode und Abschreibungssätze (Art. 61 FHG; Art. 4-7 FHV) 
In Abweichung zum Handbuch: degressive statt lineare Abschreibungsmethode 
 
Der Kanton Glarus und die drei Gemeinden schreiben wie folgt ab: 
Die planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens erfolgen degressiv über die 
festgelegten Nutzungsdauern. Ausgenommen sind Grundstücke, Waldungen, Darlehen und 
Beteiligungen. Die Abschreibungen beginnen mit der Nutzung. Anlagen im Bau werden im 
Verwaltungsvermögen aktiviert, aber nicht abgeschrieben. Mit Nutzungsbeginn wird auf das 
entsprechende Bilanzkonto umgebucht und wenn sie in Betrieb genommen werden, beginnt die 
Abschreibung. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte 
Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt. 
 
Zusätzliche Abschreibungen 
Zusätzliche Abschreibungen sind zulässig. Sie müssen als ausserordentlicher Aufwand 
gebucht werden und dürfen maximal so hoch sein, dass kein Aufwandüberschuss (Verlust) 
entsteht. Eine Verkürzung der Nutzungsdauer durch Vornahme von zusätzlichen 
Abschreibungen ist nicht zulässig. 

Im Rechnungsjahr 2022 wurden keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt. 


